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Bericht 
des Zollausschusses 

über die Regierungsvorlage (243 der Bei­
lagen): Übereinkommen über Einfuhrlizenz­

verfahren 

In zahlreichen Sta.aten [st beim grenzüher­
schreitenden Warenv,erk,ehr die Beibringung einer 
EinfuhrLiz·enz erfollderlich. Dies gilt sowohl Lin 
bezug a.uf Waren, ,die Gegenstand von Einfuhr­
.beschränkungen sind, als ,auch hinsichtlich solcher 
Produkte, deren Einfuhr mengenmäßig fl,icht be­
schränkt [st. Durch das vorliegel1Jde überein­
kommen wird das Verfahren bei ,der Erteilung 
solcher Einfuhr1izel1lZen gereg.elt. Ziel des über­
einkommens ,ist es, zusätz1iche ,restriktive Ele­
mente, die sich hei der Handhabung von Einfuhr­
lizenz,en ergeben können, zu vermeiden. Das Ver­
fahren für die Ertei.Iung ,dieser Einfuhrlizenzen 
soll vereinfamt rund durch entsprech,ende Trans­
parenz ,den Importeuren und Exporteuren eine 
übersicht üher die geltenden Bestimmungen ge­
währt wenden. 

Das gegenständliche übereinkommen ist gesetz­
ändernd ,und darf daher nur mit Genehmigung 

Koppensteiner 

Berichterstatter 

des NationalratJes ,gemäß Art. 50 A:bs. 1 !B-VG 
ahgeschlo~sen wellden. . 

Der Zollausschuß hat die geg,enstänJdliche 
Regierungsvorlag,e in seiner Sitzung ,am 13. März 
1980 in Verhan'dlung genommen und einstimmig 
beschlo~sen, dem Hohen Hause die Genehmigung 
des Ahsch,lusses des Staats,vertra.ges 7;U empfehlen. 

Der ZollaJUsschuß hält im vorliegenden Falle 
die Erlassung von Gesetzen gemäß Art. 50 Ahs. 2 
B-VG in ,der geltenden Fassung zur überführung 
dieses Vertrags inhaltes in die .innerstaatliche 
Rechtsordnung für entbehrLich. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Zo11-
ausschuß den An t ,r;a g, oder Nationalrat wolle 
beschließen: . 

Der Abschluß des übereinkommens über Ein­
fuhrliz·enzverfahren (243 der Beilagen) wil"d ge­
nehmigt. 

. Wien, 1980 03 13 

J osef Stein er 

Obmann 

283 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




